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Ortsübliche Bekanntgabe der Unteren Wasserbehörde Mannheim 

über den 

Vollzug des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPG) 

Bekanntgabe gemäß § 5 Absatz 2 UVPG des Ergebnisses der allgemeinen Vorprüfung des Einzel-
falls nach § 7 Abs. 1 S. 1 UVPG  

 

Der Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden-Württemberg hat bei der Unteren Wasserbe-
hörde der Stadt Mannheim im Zuge einer erforderlichen Baugrubentrockenhaltung die 
Durchführung eines wasserrechtlichen Erlaubnisverfahrens für die Grundwasserhaltung mit 
-absenkung, sowie die Einleitung des geförderten Grundwassers in das Oberflächengewäs-
ser Neckar, beantragt. Die Gesamtentnahme- und Gesamteinleitmenge beläuft sich auf 
etwa 168.000 m³ Grundwasser in einem Zeitraum von 300 Tagen. 

Das Vorhaben fällt in den Anwendungsbereich der Ziffer 13.3.2 der Anlage 1 zum UVPG, 
weshalb eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls gem. § 7 Abs. 1 S. 1 in Verbindung mit 
Anlage 3 UVPG durchgeführt wurde. 

Die allgemeine Vorprüfung wurde als überschlägige Prüfung unter Berücksichtigung der in 
Anlage 3 aufgeführten Kriterien durchgeführt. Nach Einschätzung der Unteren Wasserbe-
hörde sind durch das Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu er-
warten, welche nach § 25 Absatz 2 UVPG bei der Zulassungsentscheidung zu berücksich-
tigen wären. Daher wurde festgestellt, dass für das beantragte Vorhaben keine Verpflich-
tung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. 
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Wesentliche Gründe für das Nichtbestehen der UVP-Pflicht sind: 

Die Flächen für die geplante Wasserhaltung und Abreinigung befinden sich auf dem Medi-
zinischen Lehr- und Forschungscampus Mannheim der Universität Heidelberg im Mannhei-
mer Stadtteil Neckarstadt-Ost. Die Beanspruchten Flächen der geplanten Ab- und Einlei-
tung befinden sich teilweise innerhalb des Landschaftsschutzgebietes „Unterer Neckar: 
Mannheimer Neckaraue /Schutzgebiets-Nr. 2.22.012) sowie innerhalb des Überschwem-
mungsgebiets HQ100 – ÜSG Rhein in MA (mit Neckar). 
 
Das geförderte Grundwasser wird vor der Einleitung über ein oder mehrere Absetzbecken 
abgereinigt, um eine Belastung des Neckars durch eingeleitete Trübstoffe zu verhindern. 
Die Einleitung des Grundwassers beeinträchtigt nicht die Eigendynamik des Neckars.  
 
Infolge der Wasserhaltung ist eine geringfügige temporäre Absenkung des Grundwasser-
spiegels im direkten Nahbereich der Baugruben im Oberen Grundwasserleiter zu erwarten. 
Innerhalb des Einzugsbereichs der Wasserhaltung liegt im Umfeld nur eine Grundwas-
sernutzung (Brauchwasserbrunnen). Aufgrund der Entfernung von ca. 40 Metern zum 
Standort der Wasserhaltung sowie der hohen Ergiebigkeit / Schüttung des Oberen Grund-
wasserleiters, werde keine negativen Auswirkungen erwartet. Ferner liegen die anderen 
Grundwassernutzungen im Umfeld außerhalb des Einzugsbereichs oder sind nicht im Obe-
ren Grundwasserleiter verfiltert. Nach Ende der Bauphase und Einstellen der Wasserhal-
tung wird sich der abgesenkte Grundwasserspiegel im Bereich der Baugruben innerhalb 
von Tagen bis wenigen Wochen erholen. 
 
Durch die geplante Wasserhaltung, die Leitungsführung (Ableitung) und Einleitung werden 
keine oder nur äußerst kleinräumige Auswirkungen auf Lebensräume von Tieren und Pflan-
zen erwartet. Eine Beeinträchtigung des für Pflanzen und Tiere relevanten Wasserhaushal-
tes ist nicht zu erwarten. 
 
Im Bereich des Vorhabens und dessen Reichweite sind keine Biotope, Naturschutzgebiete 
oder Naturdenkmale vorhanden. 
 
Gemäß § 5 Abs. 3 Satz 1 UVPG ist diese Feststellung nicht selbständig anfechtbar. 
 
 
Untere Bodenschutz- und Wasserbehörde 
 
 


